
 
 

Für alle Regattasegler und Surfer 
Gut vorbereitet in die Saison 2020 

 
 

Training im Kraftraum der Hermann-Neuberger-Sportschule (Gerätetraining) 
 
Wann:  jeweils Montag ab 18 Uhr und Donnerstag ab 19 Uhr 
Wer:  aktive Regatta-Segler und Surfer (Erwachsene und junge Erwachsene, die in 

der Lage sind, eigenständig zu trainieren) 
Wo: Kraftraum im Max-Ritter-Haus (siehe Lageplan: blaues Gebäude mit der 

Bezeichnung MRH 1 TG 10) 
 
Bitte pünktlich zu den Anfangszeiten dort sein, weil der Zugang nur über eine Chipkarte 
möglich ist. 
 
Solltet ihr euch kurzfristig verspäten, meldet euch bei Roman unter 0176 456 20 546 
 
Im gesamten März werde ich montags anwesend sein, um Tipps zu geben. 
Bei ausreichend Platz biete ich ein nicht gerätebasiertes Ausdauer-Kraft-
Beweglichkeitstraining (Cross Fit) an. 

 
Das Training ist kostenlos und für aktive Segler und Surfer des LVSS. 
Es fallen auf dem Gelände der Sportschule lediglich Parkgebühren in Höhe von 3 Euro an. 
 
Meldet euch bei mir an, dann kann ich Info über Aktionen rundschicken: 
Anne Nehrenberg / presse@lvss.de / 0171 48 37 556 (Threema & Whatsapp) 
 
 

Haftungsausschluss 
Die Verantwortung am Training teilzunehmen, liegt allein beim Trainierenden.  

Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, 
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht 
keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, sofern der Veranstalter den Grund für die 
Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.  

Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, 
die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des 
Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht 
Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit 
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten 
- Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.  

 
 

Voraussetzung zur Teilnahme:  
Ihr seid frei von schwerwiegenden körperlich-organischen Beeinträchtigungen und dürft 
euch im Rahmen des sportlichen Trainings über ein übliches Maß hinaus belasten. 
(Herz-Kreislauf und Muskel-Skelett-System) 
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